


Textliche Festsetzungen 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. V 127/3 
- Nahversorgungsmarkt Gielenstraße / Hermannsplatz - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 13.10.2007 Es gilt die BauNVO 1990 

1. Art der baulichen Nutzung 

Im Mischgebiet MI (Nahversorgungsmarkt) wird als Art der baulichen Nutzung ein Einzelhandels-
betrieb mit Schwerpunktsortiment Lebensmittel festgesetzt, dessen Verkaufsfläche max. 650 qm 
beträgt. 

2. Maß der baulichen Nutzung 

Bezugspunkt für die maximale Firsthöhe und Traufhöhe ist NN. 

Die zulässige Gebäudehöhe darf durch untergeordnete Bauteile ausnahmsweise geringfügig 
überschritten werden. 

Die zulässige Traufhöhe darf auf einer Länge von höchstens 10,00 m auch max. 46,50 m ü. NN 
betragen. 

3. Überbaubare Grundstücksflächen 

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche dürfen Stellplätze und Zufahrten angelegt 
werden. 

4. Bepflanzungsmaßnahmen 

Für die anzupflanzenden Bäume sind standortgerechte, großkronige Arten zu verwenden. Der 
tatsächliche Pflanzstandort kann bis zu 5 m von der zeichnerischen Darstellung abweichen. 

5. Immissionsschutz 

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr ist eine Betriebs- und Ladetätigkeit unzulässig. 

Während der Ladevorgänge sind dieselgetriebene Kältemaschinen von LKWs auszuschalten. 

Das Dach des Lagerraums muss ein bewertetes Bauschalldämmmaß von mindestens R’w = 25 
dB aufweisen. Die Einhausung der Kälteaggregate darf außer der Lüftungsöffnung zum Lade-
bereich hin keine Öffnungen (Türen, Fenster) aufweisen. 

Zwischen Laderampe und bestehender Bebauung ist, anschließend an die Gebäudewand, eine 
Wand ohne Lücken und Durchlässe von mindestens 18 m Länge und 2,5 m Höhe zu errichten. 

Der Messflächenschalldruckpegel in der LKW-Einfahrt zur Ladezone darf bei Volllast der Kälte-
aggregate höchstens La = 55 dB(A) betragen. 

Für die Stellplätze ist kein gefastes oder großfugiges Pflaster zulässig. 



6. Gestalterische Maßnahmen 

Entlang der Grenze zu den an der Hermannstraße gelegenen Grundstücken südlich der festge-
setzten überbaubaren Grundstücksfläche ist eine 2,0 m hohe Mauer zu errichten. Diese Mauer ist 
auf der dem Geltungsbereich zugewandten Seite mit einheimischen Kletter- oder Rankpflanzen 
(Pflanzabstand max. 0,5 m) zu bepflanzen. 

7. Flächen für Nebenanlagen 

Innerhalb der Fläche N1 ist die Errichtung einer Werbeanlage (Pylon) bis zu einer maximalen 
Höhe von 44,50 m ü. NN zulässig. Die Errichtung weiterer Werbeanlagen außerhalb der über-
baubaren Grundstücksfläche sind unzulässig. 




